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Sachkosten Kindertagespflege

Bemessung entsprechend Handreichung vom Mai 2018 96,62     

Raumkosten pro Kind

44,45        

Strom pro Kind

5,51          

Heizung pro Kind

6,65          

Reinigung der Räume pro Kind

18,33        

Müllentsorgung/ Straßenreinigung pro Kind

2,03          

Wäschereinigung pro Kind

4,00          

Betriebsmittel für Büro und Verwaltung pro Kind

4,50          

Führungszeugnis pro Kind

0,04          

Erhaltungsaufwand (Schönheitsreparaturen) pro Kind

2,20          

kinderbezogene Einrichtungsgegenstände (inkl.Ersatzbeschaffung Ausstattung pro Kind

1,49          

Spiel,-Beschäftigungs,-Arbeitsmaterial für Kinder (Inkl.Verbrauchsmaterial pro Kind

2,88          

Hygienebedarf pro Kind

1,54          

Gebäude- und Hausratversicherungen pro Kind

3,00          

Fortbildung pro Kind

25 Stunden pro Jahr; Erstattung entspr. KiföG M-V § 18 Abs.5 = 45,14 € jährlich; 3,76 € monatlich -             

Erstattung Fach- und Praxisberatung -             

Erstattung Fort-und Weiterbildung -             

Höhe der Anerkennung der Förderleistung pro Kind

Das Entgelt der Gruppe S 3 auf eine Tagespflegeperson als Anerkennungsbetrag 483,55    

 für die Förderleistung umgerechnet beträgt pro Kind 483,55 €  für einen Ganztagsplatz. 

( 2.321,05 € : 8 h : 6 Kinder = 48,35 € / h / Kind;das entspricht  483,55 €  für 10 Stunden je Kind)


